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Der Gemeinderat von Schönenbuch, in Ausführung von § 6 des Gesetzes über die familienergän-
zende Kinderbetreuung vom 21. Mai 2015 (FEB-Gesetz) 1, gestützt auf §12 des Reglements über die 
familienergänzende Kinderbetreuung (FEB-Reglement), beschliesst: 
 
§ 1 ANTRAG AUF GEMEINDEBEITRÄGE  

Der Antrag auf Gemeindebeiträge an die Kosten der Erziehungsberechtigten muss mittels Antrags-
formulars der Gemeinde und mit den benötigten Dokumenten eingereicht werden. 
 
§ 2 HÖHE UND UMFANG DER GEMEINDEBEITRÄGE 
1 An die Kosten der Mahlzeiten werden keine Beiträge gewährt. 
2 Die Maximalkosten zur Berechnung der Beiträge der Gemeinde auf Basis von 100%, werden pro 
Halbtagesbetreuung auf CHF 60.00, bei Kindern unter 18 Monaten auf CHF 65.00 festgesetzt. Diese 
werden nach Bedarf vom Gemeinderat angepasst. 
3 Der Betreuungsbeitrag für Tagesfamilien auf Basis von 100%, beträgt für Kinder im Frühbereich CHF 
9.60, resp. CHF 8.50 im Schulbereich, pro Betreuungsstunde. 
4 Der Betreuungsbeitrag für Tagesstrukturen auf Basis von 100%, beträgt pro Kind und Stunde, für 
den Mittagstisch (max. 2 Std.) CHF 8.00 und für die Nachschulbetreuung CHF 10.00.  

 

§ 3 AUSZAHLUNG DER GEMEINDEBEITRÄGE 
1 Die Auszahlung der Gemeindebeiträge wir in der Regel an die Erziehungsberechtigten gerichtet. 
Von dieser Regelung ausgenommen sind:  

a. Sozialhilfebeziehende; die Gemeindebeiträge werden an die Sozialhilfe der Gemeinde gerich-
tet. 

b. Gemeindebeiträge für die Betreuung über die Tagesfamilienorganisation. Diese werden di-
rekt mit der Tagesfamilienorganisation abgerechnet.  

c. Weitere Ausnahmefälle, namentlich, wenn Gefahr besteht, dass die Gemeindebeiträge an-
derweitig verwendet werden könnten. In diesem Fall kann eine Direktzahlung an die Betreu-
ungseinrichtung erfolgen.  

2 Die Gemeindebeiträge werden erstmals für den Monat ausgestellt, in welchem der Antrag vollstän-
dig bei der Gemeinde vorliegt, oder auf Beginn des Betreuungsverhältnisses, wenn der Betreuungs-
beginn später erfolgt. 
 
§ 4 GENEHMIGUNG UND INKRAFTTRETEN 

Diese Verordnung wurde am 03.06.2019 vom Gemeinderat beschlossen und tritt per 1. August 2019 
in Kraft. 
 
 
 
GEMEINDERAT SCHÖNENBUCH 

Präsident: Jürg C. Dieterle Verwalter: Marcel Friederich  
  
 
……………………………………… ………………………………………  
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ANHANG 

 
Subventionstabelle für familienergänzende Kinderbetreuung  
Abstufung pro CHF 1’000.00 

     

     
Einkommen Satz  Einkommen Satz 

45'000 90%  68'000 44% 
46'000 88%  69'000 42% 
47'000 86%  70'000 40% 
48'000 84%  71'000 38% 
49'000 82%  72'000 36% 
50'000 80%  73'000 34% 
51'000 78%  74'000 32% 
52'000 76%  75'000 30% 
53'000 74%  76'000 28% 
54'000 72%  77'000 26% 
55'000 70%  78'000 24% 
56'000 68%  79'000 22% 
57'000 66%  80'000 20% 
58'000 64%  81'000 18% 
59'000 62%  82'000 16% 
60'000 60%  83'000 14% 
61'000 58%  84'000 12% 
62'000 56%  85'000 10% 
63'000 54%  86'000 8% 
64'000 52%  87'000 6% 
65'000 50%  88'000 4% 
66'000 48%  89'000 2% 
67'000 46%  90'000 0% 

 
 
 

Übersicht des Anspruchs in Tagen nach Erwerbspensum 
Arbeitspensum des Haushaltes Anspruch Tage Max. Anspruch Tage pro Jahr 

Paarhaushalt Alleinerziehend pro Woche   
120% 20% 1 47 
130% 30% 1.5 71 
140% 40% 2 94 
150% 50% 2.5 118 
160% 60% 3 142 
170% 70% 3.5 165 
180% 80% 4 189 
190% 90% 4.5 212 
200% 100% 5 236 

 
 


